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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 10. Mai 2012 eine Änderung der 
Richtlinie Häusliche Krankenpflege beschlossen und den bpa zu einer Stellungnahme 
aufgefordert. Der bpa bedankt sich für die Berücksichtigung und nimmt zu der 
Änderung in Folge Stellung. Zunächst werden die Änderungsvorschläge entsprechend 
den Spalten der Richtlinie erläutert und begründet. Am Ende der Stellungnahme 
befindet sich die geänderte neue Fassung der Ziffer 16a der Richtlinie. 
 
 
Einführung der Nummer 16a (subkutane Infusionen) in das 
Leistungsverzeichnis der Richtlinie Häusliche Krankenpflege 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 10. Mai 2012 beschlossen, die Richtlinie 
Häusliche Krankenpflege zu ändern und im Leistungsverzeichnis unter der (neuen) 
Nummer 16a die subkutanen Infusionen als verordnungsfähige Leistungen 
aufzunehmen. 
 
Die Berücksichtigung der subkutanen Infusionen als verordnungsfähige Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege wird vom bpa begrüßt. 
 
In der Vergangenheit hat der bpa immer wieder auf die Notwendigkeit der Aufnahme 
der Leistung in die Richtlinie Häusliche Krankenpflege hingewiesen und diese 
eingefordert; so zuletzt auch im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens zur SAPV-
Richtlinie (Stellungnahme vom 15.10.2007). Aufgrund der mangelnden Ausgestaltung 
der Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 
SGB V kann der Arzt bestimmte Leistungen kaum oder nur erschwert an Pflegedienste 
delegieren. Hierzu gehören auch die fehlenden Leistungen der intensivpflegerischen 
Versorgung sowie (palliative) grundpflegerische Leistungen. Bislang fehlte hier auch 
eine Regelung/Finanzierung für die Leistung der subkutanen Infusionen. Eine 
Überarbeitung der Richtlinie war daher dringend erforderlich. 
 
 
Zu den Änderungen im Einzelnen: 
 
Nr. 16a 
 
Die Leistungsbeschreibung, Punkt 1 
 
Die Formulierung: „Legen, Anhängen, Wechseln…“ ist missverständlich in Bezug auf 
die tatsächlich regelhaft erbrachten Leistungen. Die Tätigkeit des Abhängens sollte 
neben dem Wechseln eindeutig benannt werden, um Missverständnisse zu 
vermeiden. 
 
 
Die Leistungsbeschreibung, Punkt 2 
in Verbindung mit Dauer und Häufigkeit der Maßnahme 
 
In der Spalte „Leistungsbeschreibung“ wird unter Punkt 2 die „Kontrolle von 
Laufgeschwindigkeit und Füllmenge“ aufgeführt. Die Kontrolle der Laufgeschwindigkeit 



der Flüssigkeit bedarf jedoch einer genauen Überwachung des Patienten. Aufgrund des 
herrschenden Flüssigkeitsdefizites kann die Laufgeschwindigkeit i. d. R. nur gering 
eingestellt werden. Die Infusion kann somit vier bis fünf Stunden andauern. Bewegt sich der 
Patient während dieser Zeit, kann sich die Laufgeschwindigkeit verändern (insbesondere 
auch bei unruhigen Demenzpatienten). Die Kontrolle der Laufgeschwindigkeit erfordert 
alleine daher mehrmalige Einsätze der Pflegefachkraft. Diese ist entsprechend zu 
berücksichtigen und daher sollte die tägliche Leistungserbringung auf mindestens 2x, zum 
Anhängen / Abhängen oder Wechseln der Infusion und zur Kontrolle der 
Laufgeschwindigkeit, entsprechend diesen Erfordernissen festgeschrieben werden.  
 
 
Spalte „Bemerkung“, Punkt „Indikation“, hier „Mittelschwere Exsikkose“ 
 
Die Verordnungsfähigkeit der Leistung greift nach der hier vorgesehenen Änderung sehr 
spät, nämlich erst beim Vorliegen einer „mittelschweren Exsikkose“. Des Weiteren werden in 
der Spalte „Bemerkung“ als Erkrankungen/Begleiterscheinungen Fieber und Diarrhoe 
benannt. Beim Vorliegen der genannten Indikationen erfolgt in der Praxis häufig die 
Einweisung des Patienten ins Krankenhaus. Insoweit ist davon auszugehen, dass beim 
Vorliegen der genannten Indikationen eine erfolgreiche, die Krankenhauseinweisung 
vermeidende, ambulante Infusionstherapie nicht immer ausreichend sicherzustellen ist und 
daher regelhaft frühzeitiger ansetzen muss. 
 
Der Begriff „mittelschwer“ ist zudem nicht klar definiert. In der Pflege werden drei Formen der 
Exsikkose unterschieden: hypotone Dehydration, isotone Dehydration und hypertone 
Dehydration. Die subkutanen Infusionen werden vom Arzt in der Regel aufgrund der 
Laborwerte des Blutes veranlasst. Die Interventionsmöglichkeit der subkutanen Infusion 
muss den Zustand der mittelschweren Exsikkose zu verhindern suchen. Daher ist die 
Formulierung „leichte“ Exsikkose zur Vermeidung einer mittelschweren Exsikkose 
sachgerecht und zu verwenden. Ist eine mittelschwere Exsikkose eingetreten und lassen es 
die Begleitumstände zu, ist diese ebenfalls durch eine subkutane Infusion nach ärztlicher 
Verordnung zu behandeln.  
 
 
Spalte „Bemerkung“, Punkt „Indikation“, hier „bei geriatrischen Patienten“ 
 
Es ist zutreffend, dass die Therapie der s.c. Infusionen überwiegend bei geriatrischen 
Patienten eingesetzt wird. Insofern ist deren Aufzählung als Patientengruppe gerechtfertigt. 
Allerdings kann es auch jüngere Patienten mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten oder 
psychischen Beeinträchtigungen geben, die einer entsprechenden Therapie bedürfen. 
Insofern ist die Zielgruppe weiter zu fassen. 
 
Die Vermeidung einer mittelschweren Exsikkose, aufgrund negativer Flüssigkeitsbilanz, ist 
bei geriatrischen Patienten nicht nur bei akuter Erkrankung, sondern oftmals auch bei 
vermehrtem Schwitzen (z. B. in Hitzeperioden) angezeigt. Auch dieser Faktor ist daher zu 
berücksichtigen. Dieses Phänomen der sommerlichen Hitzeperioden ist insbesondere für 
entsprechend eingeschränkte pflegebedürftige Personen ein besonderes Risiko, weshalb es 
2009 in Frankreich zu einer Vielzahl von Todesfällen bei diesem Personenkreis gekommen 



ist. Daher schlägt der bpa vor, auch auf die Exsikkose bei akuter Erkrankung zur 
Vermeidung der Verschlimmerung der Erkrankung bzw. der Exsikkose zu rekurrieren. 
 
 
Spalte „Bemerkung“, Punkt „Indikation“ 
 
Neben leichten und der mittelschweren Exsikkose gibt es weitere Indikationen, bei denen die 
subkutanen Infusionen medizinisch indiziert sind. Hierbei handelt es sich um  
 

- vermehrten Flüssigkeitsbedarf, z.B. bei Fieber, Erbrechen, starkem Schwitzen oder 
Durchfall, 

- vorübergehende Schluckstörungen bei neurologischen Erkrankungen wie 
Schlaganfall oder Morbus Parkinson, wenn keine Indikation zur Anlage einer PEG-
Sonde vorliegt, z.B. bei absehbarer Zustandsbesserung oder sehr kurzer 
verbleibender Lebenserwartung und 

- Überbrückung bis zur Anlage einer PEG, wenn keine i.v.-Zufuhr möglich ist. 

Diese Indikationen sind zusätzlich aufzunehmen.  
 
 
Spalte „Bemerkung“, Kontraindikationen, hier „Terminale Sterbephase“ 
 
Als Kontraindikation wird die „terminale Sterbephase“ aufgeführt. In Einzelfällen trifft dies 
sicherlich zu, jedoch kann die terminale Sterbephase in keinem Falle regelhaft als 
Kontraindikation gelten. Dies würde bedeuten, die Patienten an ihrem Lebensende regelhaft 
dehydrieren zu lassen. Zudem ist die Abgrenzung zwischen Sterbephase und terminaler 
Sterbephase nicht eindeutig. Daher ist der Punkt „Terminale Sterbephase“ zu streichen. 
 
 
Spalte „Bemerkung“, Kontraindikationen, hier „Erleichterung der Pflege“ 
 
In der Spalte „Bemerkung“ wird unter „Kontraindikationen“ der Punkt „zur ausschließlichen 
Erleichterung der Pflege“ angeführt. Die Dehydrationsprophylaxe und der 
Expertenstandard „Ernährung“ in der Pflege leiten bereits im Vorfeld geeignete Verfahren 
und Handlungsanweisungen ein, sofern der Patient pflegerisch versorgt wird. Die Pflegekraft 
initiiert das Gespräch mit dem Arzt, wenn die pflegerischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 
Dann verordnet dieser die medizinisch indizierten Maßnahmen. Mit der hier aufgenommenen 
Formulierung würde unterstellt, dass die Pflege ihren Aufgaben nicht nachkommt und der 
Arzt wider besseren Wissens eine Verordnung häuslicher Krankenpflege ausstellt. Der Punkt 
ist daher ersatzlos zu streichen. 
 
 
Spalte „Bemerkung“, Verlaufsbogen erforderlich 
 
Unter „Bemerkung“ wird aufgeführt, dass ein Verlaufsbogen für die s.c. Infusionen 
erforderlich ist. Ein eigenes zusätzliches Verlaufsprotokoll für die subkutanen Infusionen 
entspricht einer Doppeldokumentation und ist nicht erforderlich. Die durchgeführten 



medizinisch-pflegerischen Maßnahmen werden in der Pflegedokumentation bereits 
festgehalten und sind somit ausreichend dokumentiert. Der Punkt „Verlaufsbogen 
erforderlich“ ist daher zu streichen. 
 
 
Spalte „Dauer und Häufigkeit der Maßnahme“ 
 
Die Beschränkung „bis zu 7 Tage“ ist aufzuheben. Im Bedarfsfall muss die Leistung, auch 
über die Dauer von einer Woche hinaus, verordnungsfähig sein können. Insbesondere bei 
geriatrischen Patienten kann die Maßnahme (z. B. während einer Hitzewelle) auch über 
einen längeren Zeitraum erforderlich sein. 
 
Zudem bedarf es bei s.c. Infusionen wie bereits ausgeführt des mehrmaligen täglichen 
Einsatzes der Pflegekräfte. Die Infusion muss an- und abgehängt und im Bedarfsfall 
gewechselt werden. Auch die Kontrolle der Laufgeschwindigkeit erfordert die Anwesenheit 
einer Pflegekraft. Insofern ist die Spalte „Dauer und Häufigkeit der Maßnahme“ zu ändern in: 
 
Mindestens 2x täglich. 
 
 
 
 
Berlin, den 16.07.2012



Nr.  Leistungsbeschreibung Bemerkung  
Dauer und  
Häufigkeit der 
Maßnahme  

16a.  
 

Infusionen, s.c. 
• Legen, Anhängen, 

Abhängen, Wechseln, 
sowie abschließendes 
Entfernen einer ärztlich 
verordneten s.c. Infusion zur 
Flüssigkeitssubstitution 
 

• Kontrolle von 
Laufgeschwindigkeit und 
Füllmenge 

 
• Überprüfung der 

Injektionsstelle beim 
Anlegen, Abhängen, 
Wechseln oder Entfernen 
der Infusion auf Zeichen 
einer Ödembildung, 
Schwellung oder Rötung 

 

Auf der Verordnung ist der Infusionstyp, die Menge und die Dauer der 
Infusion anzugeben. 
 

- Leichte Exsikkose zur Vermeidung oder Behandlung von 
mittelschweren Exsikkosen bei negativer Flüssigkeitsbilanz (bei 
akuter Erkrankung oder zur Vermeidung der Verschlimmerung der 
Erkrankung, bzw. der Exsikkose z.B. bei Fieber, Diarrhoe), mit 
einhergehendem Unvermögen oralen Ausgleichs und potenzieller 
Reversibilität insbesondere bei geriatrischen Patienten sowie bei 
kognitiven und/oder psychischen Beeinträchtigungen. 

Indikationen: 

- vermehrter Flüssigkeitsbedarf, z.B. bei Fieber, Erbrechen, starkem 
Schwitzen oder Durchfall 

- vorübergehende Schluckstörungen bei neurologischen 
Erkrankungen wie Schlaganfall oder Morbus Parkinson, wenn keine 
Indikation zur Anlage einer PEG-Sonde vorliegt, z.B. bei absehbarer 
Zustandsbesserung oder sehr kurzer verbleibender 
Lebenserwartung 

- Überbrückung bis zur Anlage einer PEG, wenn keine i.v.-Zufuhr 
möglich ist 

 

• Schwere Dehydratation  
Als Kontraindikationen sind insbesondere zu beachten:  

• Dekompensierte Herzinsuffizienz  
• Dekompensierte Niereninsuffizienz  

Koagulopathien  

Bis zu 7 Tage 
Entsprechend der 
ärztlichen 
Verordnung 
mindestens  
2x täglich 
 



 

• Kreislaufschock  
• Langfristiger Flüssigkeitsbedarf  
• Terminale Sterbephase 
• zur ausschließlichen Erleichterung der Pflege 
• Ungenügende Durchführbarkeit aufgrund der Compliance des 

Patienten/der Patientin oder der häuslichen Bedingungen in Bezug auf 
die Infusionstherapie 

Verlaufsbogen erforderlich. 
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Häusliche Krankenpflege-Richtlinien 
Stellungnahme vor einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Richtlinien-Änderung, hier: Verordnungsfähigkeit einer subkutanen Infusion 
 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Dege,  

wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme vor Beschlussfassung und möchten uns wie 
folgt dazu äußern: 

Die Verordnungsfähigkeit einer subkutanen Infusion wird sehr begrüßt, greift sie doch eine 
Forderung aus der Praxis auf.  
Auch unsere Mitglieder melden uns zurück: Subkutane Infusionen sind einfach, sicher und 
effektiv und zur Therapie von Exsikkosezuständen sowohl in der Klinik als auch im Pflegeheim 
als auch im häuslichen Umfeld sehr geeignet.  
Mittels einer subkutanen Infusion lässt sich eine Exsikkose, die eine Hauptursache des akuten 
Verwirrtheitszustandes im höheren Lebensalter darstellt, vermeiden oder behandeln, wodurch 
die Notwendigkeit einer Hospitalisation verringert und damit auch ein Beitrag zur 
Kostendämpfung erbracht werden kann.  
 
Der G-BA hat in seinem Entwurf einige enge Indikationskriterien aufgestellt, unter denen eine 
s.c. Infusion auch im ambulanten Bereich als Leistung der HKP verordnet werden kann, und 
gleichzeitig eine Reihe von Kontraindikationen ausgelistet. Hierbei regen wir an, die „terminale 
Sterbephase“ als Kontraindikation zu streichen und vielmehr die Entscheidung den 
behandelnden Ärzten zu überlassen. 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Literaturrecherche ist beabsichtigt, 
die Verordnungsdauer auf max. 7 Tage zu begrenzen. Die Begrenzung 
geht davon aus, dass innerhalb der 7 Tage täglich die s.c.-Infusionen 
gegeben werden. Das geht aber an der Praxis vorbei. Häufig ist es so, 
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dass eben nicht täglich die Notwendigkeit der zusätzlichen Flüssigkeitszufuhr besteht, sondern  
im Abstand von mehreren Tagen, also beispielsweise am 1., 5. und 10. Tag. Deshalb ist ein 7-
Tages-Rhythmus aus unserer Sicht nicht haltbar. Es wird eine Flut von neuen Verordnungen 
geben (müssen). Eine flexible Handhabung wäre unmöglich. 

Um den Versicherten die Leistung ohne Verwaltungshürden und bürokratische 
Auseinandersetzungen mit Kostenträgern zu gewähren, sollte keine zeitliche Beschränkung 
vorgenommen werden. Die Verordnungsdauer sollte vielmehr ins verantwortungsvolle Ermessen 
des Arztes gestellt werden. Die angestrebte Erleichterung für den häuslichen Bereich (im 
Zusammenwirken von Versichertem, Arzt und Pflegedienst) könnte bei einer zeitlich 
unbegrenzten Verordnungsfähigkeit noch verbessert werden.   

Der Hinweis auf einen Verlaufsbogen ist in diesem Zusammenhang entbehrlich, weil die 
Dokumentation diesen ohnehin beinhaltet.   

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Petra Schülke 
Stellvertretende Bundesvorsitzende 







Mündliche Anhörung  

 

 

gemäß 1. Kapitel, § 12 Abs. 3 Verfahrensordnung zur 
Änderung der Richtlinie über die Verordnung von häusli-
cher Krankenpflege (HKP-RL) 

hier: Verordnungsfähigkeit einer subkutanen  
Infusion 

Sitzung im Hause des Gemeinsamen Bundesausschusses in Berlin 
am 23. Januar 2013 
von 10.43 Uhr bis 10.58 Uhr 

– Stenografisches Wortprotokoll – 

 

 

 

 

 

 

Angemeldeter Teilnehmer für den Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e. V. 
(ABVP):  

Herr Rump 

 

Angemeldeter Teilnehmer für die Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. 
(B.A.H.):  

Herr Mittag 

Herr Twardowsky, entschuldigt nicht anwesend  



 

Beginn der Anhörung: 10.43 Uhr 

(Die angemeldeten Teilnehmer betreten den Raum) 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Guten Morgen, meine Herren! Ich begrüße Sie zu 
unserer Anhörung im Rahmen der Sitzung des Unterausschusses „Veranlasste Leistungen“ zur Ver-
ordnungsfähigkeit einer subkutanen Infusion. Ich begrüße Herrn Rump vom Arbeitgeber- und Berufs-
Verband Privater Pflege und Herrn Mittag von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege. 

Wir werden ein Wortprotokoll von dieser Sitzung führen. Wir haben hier vorne zwei Stenografen, die 
das Wortprotokoll führen. Es wird alles auch per Band aufgenommen. Wir bitten also darum, immer 
das Mikrofon zu verwenden. Das ist vor allem auch deshalb wichtig, damit dieses Wortprotokoll dann 
zur Dokumentation des Beratungsverfahrens verwendet werden kann. 

Wir haben für die Anhörung ausreichend Zeit. Ich denke, dass wir vielleicht in 30 Minuten fertig sein 
könnten. Wir führen hier keinen Streitdialog. Sie als Vertreter der beiden Verbände haben Gelegen-
heit, Ihre Ausführungen zu machen, soweit sie die Richtlinienänderung betreffen, und zwar vor allem, 
soweit es um neue Dinge geht, die bisher nicht schriftlich vorgetragen worden sind, da sie sich viel-
leicht in der Zwischenzeit ergeben haben. Die Mitglieder des Ausschusses haben hinterher Gelegen-
heit, Ihnen Fragen dazu zu stellen. Ich werde mir dann auch erlauben, nachdem wir die Komplexe ab-
gearbeitet haben, die Frage zu stellen, welche neuen Aspekte insbesondere hier heute zutage getre-
ten sind. 

Ich schlage vor, dass Sie, Herr Rump, vielleicht zunächst die Sicht Ihres Verbandes zu der geplanten 
Änderung der Richtlinie darstellen. 

Herr Rump (ABVP): Einen schönen guten Morgen! Wir hatten ja im Sommer unser Statement zu der 
Entscheidung abgegeben, dass jetzt auch subkutane Infusionen zu verordnungsfähigen Leistungen 
werden sollen.  

Vorab, sozusagen als Präambel: Generell begrüßen wir als Verband, der sich ausschließlich um am-
bulante Pflegedienste bemüht und kümmert, natürlich, dass jetzt die in der Praxis eigentlich schon 
längst erbrachte Leistung auch verordnungsfähig wird. Das sozusagen als Vorwort zur ganzen Sache.  

Im Rahmen unserer Gremienarbeit und entsprechender Diskussionen haben sich noch einige – ich 
sage es einmal so – Anmerkungen zu den bis jetzt vorliegenden Indikationsstellungen und zur Häufig-
keit der Verordnungen ergeben. Ich denke, dazu wird auch Herr Mittag – wir hatten uns schon be-
sprochen – noch einiges sagen.  

Wir als ABVP sagen ganz deutlich, dass uns – es geht hier um die vorliegenden Einschränkungen – 
bei den notwendigen Indikationen oder Erkrankungen eigentlich die Begleitung in der terminalen Ster-
bephase fehlt, um in dieser Medikamente oder weitergehende Flüssigkeitssubstitutionen zu ermögli-
chen, und natürlich, dass bezüglich Häufigkeit der Verordnungen und ähnlichen Dingen wirklich die 
ärztliche Verordnung Maßstab sein muss. Das muss man in einem Kommentar oder in weiteren Aus-
führungen zu dieser Richtlinie noch einmal deutlich machen. 

 

Sonst finden wir – ich kann nur das wiederholen, was wir schriftlich abgegeben hatten –, dass eine 
subkutane Infusion natürlich auch dazu beitragen kann, in bestimmten Dehydrationsfällen – sagen wir 
einmal: in mittelschweren Fällen – Krankenhauseinweisungen gerade von demenziellen oder funktio-
nell eingeschränkten Menschen und damit verbundene – ich rede jetzt nicht von Kosten durch Kran-
kenhausaufenthalt – Infektionsrisiken zu vermeiden, zum Beispiel psychische Probleme, die dadurch 



 

entstehen, dass sie sich nicht an fremden Orten zurechtfinden. Schlagwortartig geht es also darum, 
dass die Versorgungskontinuität erhalten bleibt. Das wäre das erste Statement von mir. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Vielen Dank. – Dann würde ich vorschlagen, dass 
wir zunächst auch das erste Statement von Herrn Mittag hören. Danach können dann auch Fragen 
gestellt werden, oder Sie können zu einzelnen Punkten ergänzen. 

Herr Mittag (B.A.H.): Vielen Dank im Namen der Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege für 
die Gelegenheit, die Stellungnahme noch einmal mündlich zu unterfüttern. Für die Bundesarbeitsge-
meinschaft Hauskrankenpflege ist in erster Linie wichtig, wie sich später Richtlinien konkret in der Pra-
xis umsetzen lassen. Wir haben in unserer Stellungnahme in der gebotenen Kürze versucht, darauf zu 
verweisen, wie sich letzten Endes die gegenwärtig vorgeschlagenen Formulierungen auswirken kön-
nen.  

Wir haben zum einen den Hinweis angeführt, dass nach der einschlägigen Fachliteratur grundsätzlich 
500 ml pro Infusion, wahrscheinlich auch – das ist natürlich eine Maßgabe der ärztlichen Verordnung 
– entsprechend pro Punktionsstelle, sinnvoll sind. Da haben wir mit Verweis auf Ihre Begründung, in 
der ja angeführt wurde, dass bis zu 2.000 ml pro Tag hier eventuell erforderlich erscheinen, natürlich 
schon einmal den Fokus auf die Häufigkeit eines solches Einsatzes pro Tag gelegt.  

Darüber hinaus gibt es ja nach Maßgabe Ihrer Vorschläge auch die Leistung „Kontrolle von Laufge-
schwindigkeit und Füllmenge“. Auch das ist wiederum zu übertragen auf die Praxisrelevanz, nämlich 
die Häufigkeit der Einsätze.  

Unter dem Strich würden wir daher vorschlagen, dass die Richtlinie dahin gehend ergänzt wird, dass 
sich analog zu anderen Leistungen, die in HKP-Richtlinien beschrieben werden, die Häufigkeit, der 
Umfang und die Dauer der entsprechend ärztlich verordneten Leistung streng an der Maßgabe der 
ärztlichen Verordnung orientieren. Das ist eine Klarstellung, die bisher in der Form noch fehlt. Dass 
das geschieht, das ist hier unser Plädoyer. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Vielen Dank. – Sie schlagen also vor, dass die 
Frist – bis sieben Tage in Folge ist ja gemeint – gestrichen wird, also eine zeitliche Beschränkung 
nicht vorgenommen wird, sondern es der ärztlichen Verordnung überlassen bleiben soll? 

(Herr Rump (ABVP) und Herr Mittag (B.A.H.) nicken) 

Gibt es zu diesen Grundsatzausführungen aus den Reihen der Mitglieder und der Patientenvertretung 
im Augenblick Fragen? – Das ist nicht der Fall.  

Wir könnten, wenn es gewünscht ist, jetzt die Komplexe noch etwas näher beleuchten. In der Über-
sicht, die die Mitglieder erhalten haben, geht es ja um drei Komplexe: Leistungsbeschreibung, Indika-
tion, Dauer und Häufigkeit. Möchten die Experten der beiden Verbände noch etwas Spezielles zur 
Leistungsbeschreibung sagen? – Das ist nicht der Fall. Von der Patientenvertretung gibt es eine 
Wortmeldung. Bitte. 

Patientenvertretung: Herr Rump, Sie hatten über die terminale Sterbephase gesprochen. Können 
Sie noch einmal erläutern, was Sie darunter verstehen? Und wie würden Sie eine finale Sterbephase 
definieren? Wie wird das verstanden? Was verstehen Sie unter terminaler Sterbephase? 

Herr Rump (ABVP): Gerne sage ich etwas zur Begriffsbestimmung. Es geht darum, dass vielfach bei 
Menschen, die zum Sterben zu Hause sind – ich sage „terminal“ dazu –, letzten Endes nichts mehr 
getan werden kann, außer dass Schmerzsymptomatik bekämpft, beruhigt, sediert wird oder Ähnliches. 



 

Hier treten dementsprechend zum Teil auch hohe Temperaturen auf. Mit geringen subkutanen Infusi-
onen – in der Praxis wird diese Methode häufig durchgeführt –, circa 500 ml oder Ähnliches, werden 
nun entsprechende Symptomatiken nicht vermieden, sondern gelindert, zum Beispiel kann so dafür 
gesorgt werden, dass die Muskeln nicht verkrampfen, obwohl der Säure-Basen-Haushalt komplett aus 
dem Ruder gerät, oder verhindert werden, dass irgendwelche sehr starken Austrocknungen auftreten, 
die die Symptomatiken verstärken. Das soll jetzt hier nicht irgendwelche großen Therapien ersetzen, 
aber es soll halt eine Option sein, dass ein Mensch, wenn er zu Hause versterben möchte, dort auch 
mehr oder weniger seinen Grundbedarf bekommt und dabei nicht unnötig leidet. Das verstehe ich un-
ter „terminaler Phase“. Es geht nicht um den Fall, dass jemand schmerztherapeutisch ist und noch ei-
ne relativ – das ist ja immer schwer zu sagen – lange Aussicht hat, sondern um denjenigen, bei dem 
nur die Möglichkeit besteht, in den wirklich letzten Stunden und Tagen dadurch die Grundfunktionen 
aufrechtzuerhalten. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Deshalb also der Vorschlag, dass das als Kontra-
indikation gestrichen wird. – Ja, bitte, noch eine Ergänzungsfrage. 

Patientenvertretung: Ab wann, würden Sie sagen, macht es keinen Sinn mehr, Flüssigkeit zuzufüh-
ren? 

Herr Rump (ABVP): Das jetzt zeitlich zu bestimmen – nach Tagen, Stunden oder sonst wie –, ist 
schwierig. Es muss dann genau abgewogen werden. Es gibt sicherlich Lebensphasen, in denen es 
überhaupt keinen Sinn mehr macht: Wenn zum Beispiel durch die Flüssigkeitszufuhr die Atmung oder 
Ähnliches beeinträchtigt würde oder es zu Gefährdungen durch immense Flüssigkeitsmengen käme, 
weil diese der Kreislauf einfach nicht mehr „abarbeiten“ kann. Aber jetzt eine genaue zeitliche Abgren-
zung nach Tagen vorzunehmen, zum Beispiel drei Tage vorher oder acht Stunden vorher, ist nicht 
möglich. Das sollte je nach Zustand des Patienten durch den zuständigen Therapeuten, Palliativex-
perten oder Arzt entschieden werden. Aber auf jeden Fall sollte diese Option offengehalten werden. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Vielen Dank. – Wenn es keine weiteren Fragen, 
auch aus der Mitte des Unterausschusses, zu Indikationen oder Kontraindikationen gibt, dann rufe ich 
den dritten Punkt „Dauer und Häufigkeit der Maßnahmen“ noch einmal kurz auf. Soll dazu noch spezi-
ell etwas von den Experten zusätzlich zu ihren Statements gesagt werden, oder gibt es Fragen aus 
den Reihen der Mitglieder des Unterausschusses? Zu Dauer und Häufigkeit ist ja auch ausführlich 
schriftlich Stellung genommen worden. Etliche Vorschläge sind unterbreitet worden. – Ich stelle fest: 
Keine Äußerung wird mehr gewünscht. Es gibt keine Fragen aus den Reihen des Unterausschusses.  

Dann können wir die Anhörung aus meiner Sicht beenden. Ich bedanke mich im Namen des Unter-
ausschusses, dass Sie erschienen sind. – Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Schluss der Anhörung: 10.58 Uhr 
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